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Zusammenfassung Demokratie und Rechtsstaat erodieren in zahlreichen Ländern, darunter 
auch in einigen EU-Mitgliedstaaten. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von 
wirtschaftlichen und kommunikations-technologischen bis zu geopolitischen Gründen. Auch die 
Form, in welcher der EU-Beitritt ehemals sozialistischer Staaten durchgeführt wurde, zeichnet 
sich als kontraproduktiv ab für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den betroffenen Ländern. 
Das Verfassungsrecht kennt zahlreiche Methoden, um diesen Tendenzen vorzubeugen und 
gegenzusteuern.  

Abstract Democracy and the rule of law are slowly deteriorating in several countries around the 
world, including some Member States of the EU. There are many reasons for this, such as 
economic changes, new digital communication channels and geopolitical developments. 
Furthermore, the manner in which former socialist countries acceded to the EU turned out to be 
counterproductive for the state of democracy and the rule of law in these countries. 
Constitutional law has a number of tools at its disposal for preventing or reversing such 
tendencies.  

Stichwörter Alkoholismus, institutioneller; Böckenförde-Diktum; Illiberalismus; Methoden im 
Verfassungsrecht, quantitative; Moral, demokratisch-rechtsstaatliche politische; Populismus; 
Rechtsstaatlichkeitskrise der Europäischen Union. 
Rechtsvorschriften Art 44 Abs 3 B-VG; Art 7 EUV; Art 48 Weimarer Reichsverfassung; Art 16 
französische Verfassung 1958. 
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I. Erosion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit scheinen in den letzten Jahren in mehreren Ländern der Welt 
im Rückgang begriffen zu sein, wobei sich darunter auch Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union befinden.1  
Gleichzeitig können wir beobachten, dass klassische Militärputsche immer seltener werden. 
Solche Machtübernahmen sind nämlich wegen ihrer offensichtlich antidemokratischen Natur 
verpönt (und werden heutzutage sogar im Namen der Demokratie durchgeführt, siehe zB der 
gescheiterte Militärputsch in der Türkei 2016). Auch künftige Diktatoren möchten sie meistens 
vermeiden � stattdessen wenden sie eine wesentlich bequemere Methode an: Sie erodieren 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in kleinen Schritten und rufen somit weniger Widerstand  
hervor.2  
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